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Zur Inschrift von Raschlinas bei Präz

Der aufschlußreiche Bericht von Dr. Christoph Simonett über den

von ihm gefundenen überaus bedeutsamen Stein von Raschlinas im
Bündner Monatsblatt 1959 pag. 1 ss. scheint mir zweier Berichtigungen

zu bedürfen.
1. Falls die Lesung SILLOKUI / SOISAI bzw. KOISAI richtig

ist, übersetzt Simonett die Inschrift : « Dem Sillokos, Sohn des Soisa oder
Koisa (dieses Denkmal)» (p. 5). Die Endungen -ui und -ai deutet er richtig

als kelto-ligurische Dative, übersetzt aber -ai als Genetiv. Es scheint
mir nun viel eher, daß hier die Namen eines Mannes und einer Frau
vorliegen, daß es sich also um die Stele eines Doppelgrabes handelt, wie
bei der Inschrift von Davesco (Whatmough Nr. 269) : slaniai uerkalai
pala / tisiui piuotialui pala («Für Slania Verkala (Tochter desVerkos)
das Grab / für Tisios Pivotialos (Sohn des Pivotios) das Grab»). Demnach

wäre die Inschrift von Raschlinas zu deuten: «Dem Sillokos

(und) der Soisa bzw. Koisa (dieses Grabmal) ». Freilich trägt nun der
Stein von Davesco die Umrisse zweier Personen, bei dem von Raschlinas

jedoch findet sich nur die Andeutung einer Person. Es ist aber wohl
denkbar, daß die Frau nach ihrem später erfolgten Tod in das Grab
ihres Gatten gelegt wurde. Sippen- und Doppelgräber sind seit der
mittleren Hallstattzeit nördlich der Alpen vorhanden. Für das
südliche Alpengebiet sind sie möglich und scheinen durch die Davesco-
Inschrift belegt zu sein. Diese Deutung kann zudem erklären, warum
das Wort SOISAI, das auffällig kleiner geschrieben ist, noch in den

unter dem andern Namen freibleibenden Raum gedrängt werden
mußte. Weiter ist damit auch verständlich, daß, wenn zwei Schreiber

am Werk waren, bei der Lesart SOISAI die Form des S von der beim
Namen SILLOKUI abweicht, oder bei der Lesart KOISAI das K von
dem in SILLOKUI. Der Text, den Simonett vorschlägt, «dem Sillo-
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kos, Sohn des Soisa», müßte wahrscheinlich lauten: sillokui soisalui.
Denn es scheint, daß die Keltoligurer das etruskische Patronymikalsuf-
fix -al übernahmen und mit der Endung -os bzw. -a versahen. (So die
zit. Inschrift von Davesco, ferner Jacobsohn, Altitalische Inschriften,
Nr. 196 Whatmough Nr. 271 piuonei tekialui pala, id. Nr. 187
metelui maesilalui. Wh. Nr. 267 teromui kualui, u. a.).

Ungeklärt bleibt die Tatsache, daß im Namen SILLOKUI das L
verdoppelt ist, wo doch sonst in den im Alphabet von Lugano geschriebenen

Inschriften die Konsonantgemination fehlt.
2. Abzulehnen ist Simonetts Schluß, daß der Stein von Raschlinas

irgendetwas beweist für die « Etruskerthese » der Räter. Er schreibt p. 6,

die Erklärung von Erwin Poeschel, daß im Misox Kelten siedelten,
«denen vielleicht Etrusker beigesellt waren», dürfte fortan zumindest
auch für die Hinterrheintäler Geltung haben. Der Stein zeigt doch
gerade durch die typische idg. Dativendung, daß er nicht etruskisch
ist. Soviel man heute weiß, zeigt sich wohl im Keltoligurischen oder
Lepontischen ein voridg. Substrat, das aber von einem idg. Volk, das

herrschend wird, überlagert wird, sodaß wir heute mit Recht das

Keltoligurische als indogermanisch bezeichnen. Die Tatsache, daß
nordetruskische Buchstaben verwendet werden, darf nicht täuschen,
werden doch die sog. nordetruskischen Alphabete auch von nicht-
etruskischen Stämmen verwendet; das Alphabet von Lugano findet
sich besonders in keltolig. Inschriften, das von Este in venetischen, ferner

auch die Alphabete von Sondrio, Magre und Bozen in rätischen
Inschriften. Die etruskischen Dative (und Genetive) lauten nach dem
heutigen Stand der Etruskerforschung -s, -si, -sa, nach Dental auch -1,

-al, -la, vielleicht auch -ri, -eri für den dat. commodi, jedoch nicht
-ui und -ai. Das Etruskische ist als nichtindogermanische Sprache doch
klar vom idg. Keltoligurischen zu trennen.

Leo Tschurr, Allschwil/Basel
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